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Statuten der D'Spezi Giftschnägge 
 

1. Seit wann: Im Oktober 2000 
 

2. Name: D' Spezi Giftschnägge 
 

3. Zweck: Teilnahme an der Oberwiler Fasnacht 
 

4. Sitz: Oberwil und Postadresse des Obmanns
  

5. Mitglieder Aktive  
  sind nur Männer ab 25 Jahren 
 

Alte Garde 
sind nur Männer ab 50 Jahren 
 
Passive, Gönner, Sponsoren  
können alle werden, welche die Clique          
mit einem Jahresbeitrag unterstützen 
wollen.                           

 
6. Vorstand 1. Obmann 

                                    2. Kassier 
  3. Schreiber 

 
7. Kassenkontrolle 1. Revisor,  2. Revisor 

 
8. Abstimmungen: 1. Wahlen:  

  Mehrheit der Aktiven 
2. Aufnahme von neuen Aktiven:  
Die Aufnahme erfolgt nur Einstimmig 
 

9. Versammlungen: 1. GV:  
  Immer am letzten Freitag im April 

 2. Sujetsitzungen: 
  Immer am letzten Freitag im September 
 3. Einladungen: 

für die GV werden vom Obmann mind. 2  
Wochen im Voraus verschickt. 
4. Absenzen: 
Wer bei einer Versammlung 
unentschuldigt fehlt, muss eine Busse von 
Fr. 100.- in die Cliquenkasse zahlen. 

 
10. Mitgliederliste: Aktive:  
 max. 10 Mitglieder 
 Alte Garde: 
 Mitgliederzahl offen 

Passive: 
alle welche den Passivbeitrag zahlen 



 
11. Finanzen: Die Clique hat ein Bankkonto 

 
12. Finanzjahr: Läuft von GV zu GV 

 
13. Kassenkontrolle: Durch die Revisoren 

 
14. Einnahmen: Mitgliederbeiträge: 

 
Aktive: Jahresbeitrag Fr. 900.- 
Alte Garde: Fr. 500..- 

 Passive: Fr. 30.- 
 Gönner: Fr. 50.- 
 Sponsoren: ab Fr. 50.- bis….. 
 

15. Ausgaben: Fasnacht 
 Bummel  
 

16. Einzahlungen für die Fasnacht Der Jahresbeitrag der Aktiven von  
 Fr. 900.- sowie der alten Garde von  
  Fr. 500.- muss bis zum 31. Dezember des
 Vorjahres einbezahlt werden. 

 

Schlussbestimmungen 
 

17. Austritt aus der Clique: Schriftlich an den Obmann 
 

18. Statutenänderungen: Können nur an der GV, mit 2/3-Mehrheit  
     vorgenommen werden 

 
19. Auflösung der Clique: Bei Auflösung der Clique fällt das 

       Cliquenvermögen nach Deckung  aller
 Verpflichtungen dem Wohnheim im   
 Rebgarten Oberwil zu. 

 
1. Gründungsmitglieder: Banholzer René 

  Kötting Horst 
 Mosimann Hansjörg 
 Zurkirchen Francois 
 Leu Thomas 
 

Oberwil, im Oktober 2000  
Oberwil, im April 2013 redigiert 

Oberwil, im April 2015 redigiert 

 Oberwil, im April 2017 redigiert 

  
 
Der Obmann René Banholzer 

  


